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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 17.03.1978

Norm

ZPO §529 Abs2 Z2 C2

Rechtssatz

Zweck der Nichtigkeitsklage kann nur sein, demjenigen, der im Verfahren nicht bzw nicht durch seinen gesetzlichen

Vertreter vertreten war, ein Mittel zur Abhilfe gegen diesen schweren prozessualen Verstoß an die Hand zu geben,

nicht aber dem Gegner, der seinen Standpunkt im Prozeß mangelfrei vertreten konnte.

Entscheidungstexte

1 Ob 555/78

Entscheidungstext OGH 17.03.1978 1 Ob 555/78

Veröff: JBl 1979,98

2 Ob 147/97z
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